
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 DBAEV
 DBAEV - DBA-Entlastungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.09.2022

Ist der Empfänger eine im ausländischen Staat als steuerlich transparent behandelte Personengesellschaft, sind der

Firmenname und die Anschrift der Gesellschaft anzugeben. Ansässigkeitsbescheinigungen unter Verwendung der

Vordrucke ZS-QU1 oder ZS-QU2 sind für jene Gesellschafter erforderlich, deren Anteil an den abkommensrechtlich zu

entlastenden Vergütungen 10.000 Euro im Kalenderjahr überschreiten. Für andere Gesellschafter muss der

Vergütungsschuldner Namen und Anschriften in Evidenz nehmen, sofern nicht auf andere Weise die

Entlastungsberechtigung auf Grund des Abkommens glaubhaft gemacht werden kann.

In Kraft seit 01.07.2005 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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